
§ 67b SGB X                                                         Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung 

(1) 1Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die nachfolgenden 
Vorschriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es erlauben oder anordnen 
oder soweit der Betroffene eingewilligt hat. 2§ 67a Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen nur insoweit zulässig ist, als es sich 
um Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben handelt oder die Übermittlung zwischen Trägern 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung 
und deren Arbeitsgemeinschaften zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist.  

(2) 1Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der vorgesehenen Ver-
arbeitung oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. 2Die 
Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entscheidung beruht. 3Die 
Einwilligung und der Hinweis bedürfen der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine 
andere Form angemessen ist. 4Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich 
erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuhe-
ben.  

(3) 1Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des Absat-
zes 2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich 
beeinträchtigt würde. 2In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus de-
nen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich fest-
zuhalten.  

(4) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich 
beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung von Sozialdaten 
gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dient.  

 


